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LIQUIDATION EINER GMBH

I. Auflösungsverfahren

Die Auflösungsgründe einer Kapitalgesellschaft können vielfältiger Art sein. In der Regel erfolgt die Auflösung durch 
gesonderten schriftlichen Beschluss der Gesellschafterversammlung (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG). Vorbehaltlich ande-
rer Regelungen im Gesellschaftsvertrag bedarf dieser Beschluss einer Mehrheit von 75 % der anwesenden Stimmen. 
Der Auflösungsbeschluss ist regelmäßig formlos möglich und bedarf keiner Begründung oder Rechtfertigung. Nur 
unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Wirksamwerden erst nach längerer Zeit) muss er als Satzungsänderung 
notariell beurkundet werden.
Der Auflösungsbeschluss hat ab dem vereinbarten Eintritt seiner Wirksamkeit die automatische Auflösung der 
Gesellschaft zur Folge. Ab dem Auflösungszeitpunkt firmiert die Gesellschaft mit dem Zusatz „i.L.“. Im Beschluss 
sollte ebenfalls geregelt sein, bei wem die Bücher und Schriften der Gesellschaft nach Beendigung der Abwicklung 
verwahrt werden (§ 74 GmbHG).

Weitere Auflösungsgründe sind in § 60 GmbHG aufgeführt.

Die aufgelöste Gesellschaft besteht fort. Der Gesellschaftszweck ist nunmehr auf die Abwicklung des Gesellschafts-
vermögens, d.h. die Versilberung der Aktiva, Begleichung der Verbindlichkeiten und Verteilung eines etwaigen 
Überschusses gerichtet. Erst nach vollständiger Abwicklung ist die Gesellschaft beendet und kann im Handelsregis-
ter gelöscht werden.

Die zeitliche Reihenfolge des Lebensendes einer Gesellschaft ist also: 
Auflösung - Abwicklung bis zur Vollbeendigung - Löschung. 

Die Auflösung der Gesellschaft sowie die Bestellung der Liquidatoren mit Vertretungsmacht sind zur Eintragung in 
das Handelsregister anzumelden (§ 65 Abs. 1 GmbHG). Anmeldeverpflichtet sind nach § 78 GmbHG i.d.R. die Liqui-
datoren in vertretungsberechtigter Zahl, nicht die Geschäftsführer, deren Amt bereits mit Eintritt des Auflösungstat-
bestandes (z.B. des Beschlusses) geendet hat (anders nur bei konstitutiver Anmeldung einer Satzungsänderung). 
Mangels abweichender Regelungen in der Satzung oder im Gesellschafterbeschluss sind allerdings die Liquidatoren 
mit den Geschäftsführern identisch (sogenannte „geborene Liquidatoren“). 

Die Liquidatoren müssen die Auflösung in den in der Satzung vorgesehenen Bekanntmachungsblättern (in der Regel 
also nur im elektronischen Bundesanzeiger) bekanntmachen, verbunden mit der Aufforderung an die Gläubiger, sich 
bei der Gesellschaft zu melden (sogenannter Gläubigeraufruf). 

Diese Bekanntmachung ist von besonderer praktischer Bedeutung, da erst die Bekanntmachung den Lauf des soge-
nannten Sperrjahres nach § 73 GmbHG in Gang setzt. Vor dessen Ablauf kann u.a. das Erlöschen nicht im Handelsre-
gister verlautbart und mit der Verteilung des Vermögens nicht begonnen werden. 

Von der Veröffentlichung (Gläubigeraufruf) kann nur dann ausnahmsweise (sehr selten!) abgesehen werden, wenn 
(kumulativ) nachweislich keinerlei zu verteilendes Schlussvermögen vorhanden ist, keine Ausschüttungen an Gesell-
schafter über einen ordentlichen Gewinnverteilungsplan erfolgt sind, keine Zahlungen auf Stammeinlagen ausste-
hen; keine Rechtsstreite anhängig sind; und keine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit gegeben ist.
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I. Die Abwicklung (Liquidation) 

Zweck und Inhalt der Liquidation ist die Beendigung der laufenden Geschäfte mit dem Ziel, nach Erfüllung aller Ver-
bindlichkeiten das verbleibende, nur noch in Geld bestehende Vermögen an die Gesellschafter zu verteilen. Insoweit 
beschreibt sich auch die Aufgabe die Liquidatoren (§ 70 GmbHG). Die Liquidatoren sind im Interesse der Gesellschaft 
einerseits verpflichtet, die Geschäfte möglichst rasch abzuwickeln, andererseits ein möglichst hohes Endvermögen zu 
erzielen; hierbei haben sie für die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes einzustehen.

Während der Liquidation haben die Abwickler mit wenigen Ausnahmen die allgemeinen Regeln der Rechnungslegung 
der werbenden Gesellschaft einzuhalten. Insbesondere sind drei Dinge zu beachten (§ 71 GmbHG): Es ist neben den 
periodischen Jahresabschlüssen eine Liquidationseröffnungsbilanz und ein Erläuterungsbericht aufzustellen. Auch die 
Fragen der Offenlegung und der Abschlussprüfung müssen berücksichtigt werden (§§ 316 ff., 325 ff. HGB).

Auch im täglichen Umgang sind Besonderheiten zu berücksichtigen: Auf allen Geschäftsbriefen, die an einen 
bestimmten Empfänger gerichtet werden, müssen neben den allgemeinen Positionen auch die Tatsache, dass die 
Gesellschaft sich in Liquidation befindet, alle Liquidatoren sowie - falls einschlägig - der Gesamtbetrag der ausste-
henden Einlagen, wenn nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, angegeben werden (vgl. § 71 Abs. 5 
GmbHG).

Die Gesellschafter haben einen gesetzlichen Anspruch auf Ausschüttung des nach Abwicklung verbliebenen Gesell-
schaftsvermögens im Verhältnis ihrer nominalen Geschäftsanteile (§ 72 GmbHG). Gläubiger sind hierbei diejenigen, 
die im Zeitpunkt der Vermögensverteilung Gesellschafter sind. 

Die Verteilung des Gesellschaftervermögens darf jedoch erst erfolgen, wenn sowohl das Sperrjahr abgelaufen ist 
als auch bekannte Schulden entweder getilgt sind oder ihre Befriedigung sichergestellt ist (durch Hinterlegung oder 
Sicherheitsleistung). 

Ist das verwertbare Vermögen verteilt und sind keine Abwicklungsmaßnahmen erforderlich, ist die Abwicklung be-
endet. In der Regel ist die Vermögensverteilung der letzte Akt der Liquidation. Nach der Vermögensverteilung haben 
die Liquidatoren eine Schlussrechnung zu legen an die Gesellschafterversammlung, die anhand der Schlussrechnung 
über die Beendigung der Liquidation und die Entlastung der Liquidatoren entscheidet. 

Nach Beendigung der Liquidation haben die Liquidatoren das Erlöschen im Handelsregister anzumelden (§ 74 Abs. 1 
GmbHG). Der Anmeldung sind die Belegexemplare über die Bekanntmachung der Auflösungserklärung, welche auch 
das Gläubigeraufgebot zu enthalten hat, dem Gericht vorzulegen. Damit erlischt zugleich das Liquidatorenamt. 
Das Registergericht trägt das Erlöschen nach Prüfung, ob die Abwicklung tatsächlich beendet ist, ein. Hierbei hat das 
Gericht von Amts wegen die erforderlichen Ermittlungen zu veranlassen und kann in diesem Rahmen die Anmeldung 
z.B. dem Finanzamt zur Stellungnahme zuleiten, ob die Liquidationsabschlussbilanz vorgelegt wurde und die steuerli-
che Veranlagung abgeschlossen ist. 

Die Bücher und Schriften der Gesellschaft sind für die Dauer von zehn Jahren durch einen Gesellschafter oder einen 
Dritten aufzubewahren (§ 74 Abs. 2 GmbHG), daneben bestehen steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen (§ 147 AO).

Sollte sich nach Löschung der Gesellschaft herausstellen, dass sie in Wirklichkeit noch nicht voll beendet war, hat 
eine Nachtragsliquidation stattzufinden. Der dann erforderliche Nachtragsliquidator wird ausschließlich durch das 
Registergericht bestellt. Im Handelsregister wird dabei die Löschung des bisher unrichtigen Löschungsvermerks ver-
lautbart. Hierbei ist jedoch ein neuer Gläubigeraufruf sowie die erneute Einhaltung des Sperrjahres nicht erforderlich.




